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Diese Ausgabe erscheint auch online

Coronavirus (SARS-CoV-2) 
Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner,
der Bund und die Länder haben weitere einschneidende 
und befristete Maßnahmen beschlossen bzw. verlängert, 
um die erheblich angestiegenen Corona-Infektionszahlen 
in Deutschland einzudämmen und damit auch schwere 
Krankheitsverläufe, eine weiter zunehmende Belastung 
des Gesundheitssystems und Todesfälle zu verhindern.
Das Land Baden-Württemberg hat die befristeten Maß-
nahmen durch die Anpassung der Verordnung der Landes-
regierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung 
– CoronaVO) bereits umgesetzt. Die Maßnahmen sind bis 
zum 10. Januar 2021 befristet.
Die bereits geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschrän-
kungen bleiben bestehen.
Die Schulen und Kindertageseinrichtungen werden ab 
Mittwoch, 16. Dezember 2020 bis einschließlich 10. Januar 
2021 geschlossen. 
Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge wer-
den bis zum Beginn der regulären Weihnachtsferien am 
23. Dezember 2020 verpflichtend im Fernunterricht unter-
richtet, die übrigen Jahrgänge haben vorgezogene Ferien. 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 
7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, wird im 
Zeitraum vom 16. bis 22. Dezember 2020 an den regulären 
Schultagen eine Notbetreuung eingerichtet.
Für die Kinder der Kindertageseinrichtungen, bei denen 
beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der 
Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich 
gelten, wird an den regulären Öffnungstagen ebenfalls 
eine Notbetreuung eingerichtet. 
Informationen und Hinweise zum Coronavirus werden wir 
auch immer aktuell auf unserer Internetseite (www.win-
den-im-elztal.de) und in den sozialen Medien (Facebook) 
veröffentlichen.
Bitte denken Sie an die „AHA + A + L-Regel“. Halten Sie 
Abstand, beachten Sie die Hygiene, tragen Sie eine Alltags-
maske (Mund-Nasen-Bedeckung), nutzen Sie die Corona-
Warn-App und lüften Sie regelmäßig!
Ich bitte Sie auch weiterhin mit besonnenem und rück-
sichtsvollem Verhalten während der Zeit der Pandemie 
dazu beizutragen, die Ausbreitung des Virus zu bekämp-
fen. Dieser Gemeinsinn ist das höchste Gut und zugleich 
der wichtigste Erfolgsfaktor in der Pandemie.
Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Mitwirkung und Un-
terstützung. 
Bleiben Sie gesund. 
Klaus Hämmerle, 
Bürgermeister

Veranstaltungskalender Winden im Elztal 
2021
In der heutigen Ausgabe unseres Gemeindeblattes fin-
den Sie den Veranstaltungskalender 2021 mit allen Veran-
staltungen und Terminen unserer örtlichen Vereine vom 
01.01.2021 bis 31.03.2022. 
Der Verwaltung ist bewusst, dass die Planungen der Verei-
ne für das kommende Jahr durch die Unsicherheit, ob und 
in welchem Rahmen Veranstaltungen stattfinden können, 
erschwert werden. Dennoch möchte die Gemeinde Winden 
im Elztal - in gewohnter Weise - einen Veranstaltungska-
lender für das Jahr 2021 herausgeben.
Daher weisen wir daraufhin, dass aufgrund des Coronavi-
rus/Sars-CoV 2 Änderungen im Laufe des Jahres eintreten 
können. Die aktuellen Informationen werden wöchentlich 
im Mitteilungsblatt veröffentlicht.
Ihre Gemeindeverwaltung

Die Geschichte von  
Winden im Elztal 
Haben Sie schon das passende Weih-
nachtsgeschenk?
Wie wäre es mit der Ortschronik der Gemeinde Winden im 
Elztal?
Das 420 Seiten starke Werk umfasst sachkundige Textbei-
träge ergänzt mit vielen Fotos über die Naturgeschichte, 
die Ur- und Frühgeschichte, das Mittelalter, die Neuzeit und 
die Gegenwart der Gemeinde Winden im Elztal. Herr Josef 
Weber berichtet in einem separaten Kapitel über die Ge-
schichte des Hörnleberges. Sie erhalten das Buch zum Preis 
von 28 Euro bei der Gemeindeverwaltung, Bürgeramt, Zim-
mer Nr. 3.
E-Mail: gemeinde@winden-im-elztal.de, 
Telefon 07682 9236-14 oder -16. 

Redaktionsschluss wird vorverlegt!
Der Redaktionsschluss für das Blättle KW 52 (Erscheinungs-
tag: 23.12.2020) wird auf Mittwoch, 16.12.2020, 18:00 Uhr 
vorverlegt. Verspätet eingehende Beiträge können nicht 
mehr berücksichtigt werden. Wir bitten um Beachtung! 

Am Dienstag, 22. Dezember
Herrn Klaus Gorenflot  zum 75. Geburtstag

Auch den Altersjubilaren, die namentlich nicht genannt 
werden wollen, gratulieren wir recht herzlich zu ihrem 
Geburtstag und wünschen alles erdenklich Gute, vor allem 
jedoch Gesundheit und Wohlergehen.
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Telefonzeiten des 
Corona-Bürgerinformationsdienstes
Der Bürgerinformationsdienst des Landratsamtes Emmen-
dingen ist in der Weihnachtszeit am 1. Weihnachtstag und 
2. Weihnachtstag (25. und 26. Dezember 2020) sowie an 
den Sonntagen nicht besetzt. An Heilig Abend (24. Dezem-
ber 2020) sowie an Silvester (31. Dezember 2020) werden 
von 8:30 bis 12:30 Uhr Fragen zu Corona beantwortet. An 
den anderen Tagen gelten die folgenden üblichen Zeiten: 
Montag bis Freitag täglich 8:30 bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr 
bis 16:00 Uhr sowie am Samstag von 9:00 bis 13:00 Uhr. Der 
Bürgerinformationsdienst ist unter der Telefonnummer 
07641 451 2222 zu erreichen. 

Öffnungszeiten der Corona-Teststation in 
der Weihnachtszeit 
Die Corona-Teststation der Kassenärztlichen Vereinigung 
im Industriegebiet in Malterdingen ist an Heilig Abend 
(24. Dezember 2020) sowie am 2. Weihnachtsfeiertag (26. 
Dezember 2020) und am Neujahrstag (1. Januar 2021) ge-
schlossen. 

An den folgenden Tagen ist jeweils von 11:00 bis 13:00 Uhr 
geöffnet: 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2020), am 
Sonntag, 27. Dezember 2020, an Silvester (31. Dezember 
2020) sowie am Samstag, 2. Januar 2021 und Sonntag, 3. Ja-
nuar 2021 und an Dreikönig (6. Januar 2021). An allen an-
deren Werktagen ist jeweils von 17:00 bis 19:00 Uhr geöff-
net. Alle Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit sind auch 
auf der Internetseite des Landratsamtes Emmendingen un-
ter www.landkreis-emmendingen.de im Corona-Kasten auf 
der Startseite veröffentlicht. 
In der Teststation in Malterdingen werden nur die folgen-
den Gruppen und Personen getestet:
-   Personen, die vom Gesundheitsamt zu einem Test auf-

gefordert werden und eine entsprechende Anmeldung 
des Gesundheitsamtes vorlegen können.

-   Personen, die von einem behandelnden Arzt oder Ärz-
tin angemeldet wurden

-   Personen die eine rote Warnmeldung in ihrer Corona-
Warn-App erhalten haben

-   Personal von Schulen und Kinderbetreuungseinrich-
tungen kann bis einschließlich 10. Januar 2021 getestet 
werden, wenn ein Berechtigungsschein vorgelegt wird.

-   Nicht getestet werden in Malterdingen Reiserückkehrer 
oder Personen, die für die Ausreise aus Deutschland ei-
nen Negativtest in das Zielland benötigten. Sie können 
sich dazu an ihren Haus- oder Kinderarzt oder an eine 
Corona-Schwerpunktpraxis wenden. 

Eine Übersicht zu den verschiedenen Corona-Anlaufstellen 
ist  unter http://coronakarte.kvbawue.de zu fi nden. 

Landratsamt zwischen den Jahren geöffnet
Das Landratsamt Emmendingen ist an den Arbeitstagen 
zwischen Weihnachten und Neujahr sowie auch in der ers-
ten Januarwoche zu den üblichen Tagen und Zeiten geöff-
net. Dies gilt auch für die Kfz-Zulassung. An Heilig Abend 
(24. Dezember) und an Silvester (31. Dezember 2020) sowie 
an allen Feiertagen (Weihnachten, Neujahr, Dreikönig) ist 
geschlossen. 

Kreisseniorenpost ist da
Die neue Ausgabe der „Kreisseniorenpost“ ist da. Sie wird 
vom Kreisseniorenrat des Landkreises und der Altenhilfeko-
ordination (ehemaliges Seniorenbüro) des Landratsamtes 
gemeinsam herausgegeben. Das Heft enthält Informatio-
nen für die ältere Generation, aber auch Rätsel, Kurzge-
schichten und Rezepte. Die Kreis-Senioren-Post ist an den 
Infotheken des Landratsamtes im Hauptgebäude und im 
Haus am Festplatz, bei den Rathäusern und in den Senio-
reneinrichtungen des Landkreises kostenlos erhältlich.

Öffnungszeiten für Anlieferung auf dem 
Kahlenberg 
Die Anlage des Zweckverbands Abfallbehandlung Kahlen-
berg (ZAK) auf dem Kahlenberg bei Ringsheim ist in der 
Weihnachtszeit an den üblichen Tagen und Zeiten geöff-
net und nur an Heilig Abend (24. Dezember 2020), den 
Weihnachtfeiertagen und Silvester (31. Dezember 2020) 
geschlossen. 

Kreismedienzentrum macht 
Weihnachtspause
Das Kreismedienzentrum hat in den Weihnachtsferien von 
Mittwoch, 23. Dezember bis einschließlich Freitag, 8. Janu-
ar 2021 geschlossen. Ab Montag, 11. Januar 2021 hat es zu 
den gewohnten Zeiten wieder geöffnet. Die Öffnungszei-
ten sind Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr. 
Freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr.

Verwaltung der Gemeinde

WINDEN IM ELZTAL
Anschrift: Bahnhofstraße 1

79297 Winden im Elztal

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:30 Uhr - 12:00 Uhr, Do. 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Selbstverständlich sind nach Absprache auch Termine außerhalb 
der Öffnungszeiten möglich. 

Bürgermeister Klaus Hämmerle Tel. 07682 9236-10
Sekretariat Silvia Becherer Tel. 07682 9236-10
 Bianca Tränkle Tel. 07682 9236-10

Standesamt Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Bürgerbüro Anja Florin Tel. 07682 9236-12
 Anja Läufer Tel. 07682 9236-14
 Natalie Burger Tel. 07682 9236-16
Rechnungsamt, Bauamt
 Michael Öhler Tel. 07682 9236-20
Gebühren/Steuern Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Gemeindekasse Bettina Rietschle Tel. 07682 9236-24
 Eva Granget Tel. 07682 9236-24
Bauhof Martin Häringer Mobil 0177 6328119
Kläranlage  Norbert Riegger Tel. 07685 1268
Wassermeister  Martin Häringer Mobil 0172 7616283
Hausmeister Schulen
 Helmut Haas Mobil 0162 1326276

Telefax: 07682 9236-79
E-Mail: gemeinde@winden-im-elztal.de
Internet: www.winden-im-elztal.de

Amtsgericht Emmendingen - Grundbuchamt
(zuständig für Winden im Elztal)
Liebensteinstr. 2, 79312 Emmendingen
Tel. 07641/96587-600, Fax: 07641/96587-603

Einfach ausschneiden und gut sichtbar aufbewahren
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tigt. Den Personalbedarf versuche man mit Quereinstei-
gern zu decken, berichtete der Geschäftsführer. Die ersten 
45 neuen Beschäftigten würden derzeit geschult. Die Ver-
sicherten, unterstrich Schwarz, dürften davon ausgehen, 
dass die DRV Baden-Württemberg alles unternehme, um 
den Zeitplan im Zusammenhang mit der Grundrente einzu-
halten. Für die ab Anfang 2021 geltende Grundrente wür-
den ab Mitte 2021 die ersten Bescheide verschickt. Nach 
und nach würden dann alle Bestandsrentner geprüft. Zwei 
Botschaften sind Andreas Schwarz besonders wichtig: Alle, 
denen ein Grundrentenzuschlag zusteht, bekommen ihn 
auch. Kein Anspruch geht verloren. Und: Ein zusätzlicher 
Antrag auf Grundrente ist nicht erforderlich. 

Rentenreserve aufstocken 
Einmal mehr forderte der Vorstandsvorsitzende Kunzmann 
die Politik auf, die Mindestrücklage der Rentenversiche-
rung von 0,2 auf 0,3 Monatsausgaben anzuheben. Denn al-
lein die Mütterrente II, also die Kindererziehungszeiten für 
Mütter mit Kindern, die vor 1992 geboren wurden, koste 
die Rentenbeitragszahler rund 3,75 Milliarden jährlich, so 
der Vorstandsvorsitzende. Diese und weitere zusätzliche fi-
nanzielle Belastungen, die eigentlich die Steuerzahler auf-
zubringen hätten, sorgten dafür, dass die derzeit noch gut 
gefüllten Rentenkassen sehr schnell abschmelzen würden. 
Für dieses Jahr ergebe sich aufgrund der um 4,4 Prozent 
gestiegenen Ausgaben zum Jahresende für die Renten-
versicherung deutschlandweit ein Defizit von schätzungs-
weise 4,7 Mrd. Euro. Grund hierfür, so Andreas Schwarz, 
seien vor allem die gestiegenen Rentenausgaben sowie die 
Aufwendungen für die Krankenversicherung der Rentner. 
Trotzdem bleibe die Nachhaltigkeitsrücklage zum Jahres-
ende mit den zu erwartenden 36,3 Milliarden Euro (dies 
entspricht 1,53 Monatsausgaben) immer noch über dem 
oberen Grenzwert, so Schwarz. Damit sei für 2021 eine Sta-
bilität der Beiträge zu erwarten. 
Der Vorstandsvorsitzende Martin Kunzmann begrüßte es, 
dass die Politik die doppelte Haltelinie auf den Weg ge-
bracht hat. Danach soll das Rentenniveau nicht unter 48 
Prozent sinken und der Beitragssatz nicht über 20 Prozent 
steigen. Weiterhin habe die Politik beschlossen, dass es 
künftig unter dem Dach der DRV eine digitale Rentenüber-
sicht geben soll. Darin sollen Informationen über die ge-
setzliche, betriebliche und private Altersvorsorge zusam-
mengefasst werden. Kunzmann betonte weiter, dass die 
DRV Baden-Württemberg sich schnell, flexibel und immer 
im Sinne ihrer Kunden den Herausforderungen des Coro-
na-Jahres gestellt habe: Sachlich und fair habe sie sich auch 
2020 voll und ganz für die Interessen ihrer Versicherten 
und Beitragszahler eingesetzt.

Liebe Windener 
Wir alle bleiben dieses Jahr zu Hause 

Gespräche sind nicht abgesagt 
Freundlichkeit ist nicht abgesagt 

Essen und Trinken ist nicht abgesagt 
und die Hoffnung ist nicht abgesagt 
Deshalb denken wir doch auch an

andere. Hebt mir bitte alle Sekt und 
Weinkorken auf und gebt sie bei euch

auf dem Rathaus ab. 
Vielen Dank 

Katrin Göhring 
Gasthaus Rebstock Simonswald 

Kurzarbeit  
- Wichtige Informationen für Betriebe
Nach den jüngsten Entwicklungen des Infektionsgesche-
hens ist damit zu rechnen, dass es in den kommenden Wo-
chen zu weiteren Einschränkungen des wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens kommt. Was bedeutet das 
für Betriebe, die in diesem Jahr bereits Kurzarbeit ange-
zeigt hatten und nun erneut mit pandemiebedingten Ar-
beitsausfällen rechnen müssen.
Muss Kurzarbeit neu beantragt werden?
Betriebe, die bereits in der Vergangenheit Kurzarbeit ange-
zeigt hatten, müssen beachten, dass bei Unterbrechungen 
des Leistungsbezugs von mindestens drei zusammenhän-
genden Monaten der bisherige Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld endet. Dies gilt auch, wenn die Kurzarbeit ursprüng-
lich für einen längeren Zeitraum bewilligt wurde. In diesen 
Fällen müssen die Voraussetzungen neu nachgewiesen und 
Kurzarbeit fristgerecht innerhalb des ersten Monats ange-
zeigt werden. Liegen die Voraussetzungen erneut vor, wird 
die Bezugsdauer ebenfalls neu festgelegt.
Beispiel: Ein Betrieb hat im Frühjahr für den Zeitraum von 
März 2020 bis Februar 2021 Kurzarbeit angezeigt. Dieser 
Zeitraum wurde von der Agentur für Arbeit auch bewil-
ligt. Seit August wird in dem Betrieb wieder voll gearbei-
tet. Wird ab Dezember erneut Kurzarbeit nötig, muss sie im 
Dezember erneut angezeigt werden. Erst nach dieser An-
zeige kann dann monatlich nachträglich eine Abrechnung 
des Kurzarbeitergelds erfolgen. Wichtig: Die erhöhten 
Leistungssätze ab dem vierten beziehungsweise siebten 
Bezugsmonat stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auch in einem neuen Kurzarbeitszeitraum weiter zu. Die 
Unterbrechung löst also keinen Neubeginn der individuel-
len Bezugsdauer aus.

Zahl der Rentenberatungen trotz Corona 
weiterhin sehr hoch
Trotz der Widrigkeiten der Corona-Pandemie ist die Zahl 
der Beratungen zu Rente und Reha bei der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV) Baden-Württemberg 2020 wieder 
sehr hoch gewesen: Dies beweise, wie wichtig diese Be-
ratungen seien, so der Vorsitzende der Geschäftsführung 
der DRV Baden-Württemberg, Andreas Schwarz. Er äußer-
te sich bei der DRV-Vertreterversammlung, die das oberste 
Selbstverwaltungsorgan der DRV Baden-Württemberg ist 
und aus je 15 Mitgliedern der Versichertengruppe und der 
Arbeitgeber besteht. Sie tagte am Freitag, 11. Dezember, 
erstmals virtuell in Form eines Videostreams und verab-
schiedete den Haushalt der DRV Baden-Württemberg für 
2021: Er beläuft sich auf insgesamt knapp über 24 Milliar-
den Euro, rund 1,2 Milliarden oder 5,15 Prozent mehr als 
2020. Angesichts der schwierigen Corona-Situation habe 
die Rentenversicherung im Land sehr flexibel reagiert, 
machte der Vorstandsvorsitzende der DRV, Martin Kunz-
mann, bei der Vertreterversammlung deutlich. Die Bera-
tungsleistungen seien auf Telefon- und Onlinedienste um-
gestellt worden. 

Grundrente wird sehr arbeitsintensiv 
Auf eine schwierige Zeit im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Grundrente machten sowohl Martin Kunzmann 
als auch Andreas Schwarz aufmerksam: Der Verwaltungs- 
und Personalaufwand sei immens und ohne zusätzliches 
Personal nicht zu schaffen. Allein bei der DRV Baden-Würt-
temberg würden rund 200 zusätzliche Beschäftigte benö-
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Edith-Stein-Schule,  
Freiburg

für Agrarwirtschaft, Hauswirtschaft, Sozialpflege

Agrarwissenschaftliches Gymnasium AG
Nach Realschule o. 2-jähr. Berufsfachschule in drei Jahren 
zum Abitur
· Agrarbiologie, Natur- und Umweltschutz
· Pflanzenzüchtung und Tierhaltung
· Lebensmittelproduktion und Biotechnologie

Berufsoberschule für Sozialwesen BOS
Nach einer Berufsausbildung in zwei Jahren zum Abitur
· Biologie mit Gesundheitslehre (Profilfach)
· Pädagogik und Psychologie

Präsenz-Infoabende in der Aula
Dienstag, 19. Januar 2021,   18:00 BOS, 19:00 AG
Donnerstag, 25. Februar 2021,  18:00 BOS, 19:00 AG
Anmeldung nötig unter ests@freiburger-schulen.bwl.de
Kontakt: Edith-Stein-Schule, Bissierstr. 17, 79114 Freiburg,
Telefon 0761-201-7766 o. -7436; 
ests@freiburger-schulen.bwl.de, www.ests-freiburg.de

Prämien und Zuschüsse für Azubis jetzt 
beantragen
Unterstützungsmöglichkeiten für Ausbildungsbetriebe
Die Coronakrise soll nicht zu einer Krise für die berufliche 
Zukunft junger Menschen werden. Deshalb gibt es ver-
schiedene Unterstützungsmöglichkeiten für Ausbildungs-
betriebe. Durch eine aktuelle Änderung profitieren nun 
noch mehr Unternehmen.
Das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ soll hel-
fen, dass Auszubildende ihre Ausbildung fortsetzen und 
erfolgreich abschließen können, auch wenn der Ausbil-
dungsbetrieb pandemiebedingt in wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten ist. Bisher konnten nur die Ausbildungsbetriebe 
und ausbildenden Einrichtungen die Prämien beantragen, 
die im August oder später mit der Ausbildung des Nachwuch-
ses begonnen haben. Mit der Änderung der Förderrichtlinie 
vom 10. Dezember werden nun alle Ausbildungsverhältnis-
se gefördert, die im Zeitraum zwischen dem 24. Juni 2020 
und dem 15. Februar 2021 beginnen. Die Prämie können die 
Unternehmen bei der örtlichen Agentur für Arbeit beantra-
gen; ausgezahlt wird sie nach dem erfolgreichen Bestehen 
der Probezeit. 
Damit Kurzarbeit für Auszubildende vermieden wird und 
die Ausbildungsaktivitäten im Betrieb fortgesetzt werden 
können, gibt es des Weiteren einen monatlichen Zuschuss 
zur Ausbildungsvergütung. Diese Hilfe können Unterneh-
men, die in Kurzarbeit sind, in Anspruch nehmen. „Doch 
Vorsicht“, warnt Möller, „diese Hilfe kann nur beantragt 
werden, wenn sowohl Ausbilder als auch Auszubildende 
nicht in Kurzarbeit sind.“ Die Möglichkeit der Beantragung 
wurde aktuell bis Juni 2021 verlängert.
Eine weitere Förderung ist die sogenannte Übernahme-
prämie, die gewährt wird, wenn Auszubildende von Un-
ternehmen, die aufgrund von Corona insolvent sind, ihre 
Ausbildung mit neuem Vertrag in einem anderen Betrieb 
fortsetzen können. 
Zu den Informationen und den Anträgen zu diesen drei 
Unterstützungsmöglichkeiten aus dem Bundesprogramm 
„Ausbildungsplätze sichern“ bei der Agentur für Arbeit 
geht es hier: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/
finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oder Ausbil-
dungsdienstleister können außerdem Übergangsprämien 
beantragen. Die Vereinbarung über die Auftrags- oder Ver-
bundausbildung muss zwischen dem 24. Juni 2020 und dem 
30. Juni 2021 geschlossen werden. Die hierin vereinbarte 
Auftrags- oder Verbundausbildung muss außerdem eine 
Dauer von mindestens sechs Monaten haben. Die Anträge 
können bis 30. September 2021 bei der Knappschaft Bahn 
See gestellt werden. 
Informationen und Anträge zur sogenannten Übergangs-
prämie gibt es hier: 
wttps://www.kbs.de/DE/Bundesprogramm_Ausbildung/An-
trag/node.html
Die für die Beantragung der verschiedenen Förderinstru-
mente notwendige „Bescheinigung der zuständigen Stel-
le“ können die Betriebe ganz unkompliziert und schnell 
online bei der IHK Südlicher Oberrhein beantragen: Alle In-
fos unter www.suedlicher-oberrhein.ihk.de unter Eingabe 
der Nummer 4830010 in das Suchfeld. Ansprechpartnerin 
für Fragen bei der IHK ist Christiane Möller, Telefon 0761 
3858 169, E-Mail christiane.moeller@freiburg.ihk.de. 

Elektrofahrzeuge reparieren und warten
Kfz-Werkstätten haben es mehr und mehr mit Elektro- oder 
Brennstoffzellen-Antrieben zu tun. Um solche Fahrzeuge 
mit Hochvolt-Systemen zu warten und zu reparieren, ist 
ein Nachweis als "Fachkundiger für Arbeiten an HV-ei-
gensicheren Systemen" nötig. Die Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg bietet dazu am 25./26. März, 
jeweils von 8:00 bis 16:00 Uhr, eine Schulung an. Sie richtet 
sich an Fachkräfte aus dem Kfz-Handwerk, dem Karosserie- 
und Fahrzeugbau wie auch an Maschinenbau-Ingenieure.
Die Teilnahme wird unter gewissen Voraussetzungen aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Auskünfte 
erteilt die Gewerbe Akademie unter Telefon 0761 15250-
25. Infos im Netz: www.gewerbeakademie.de.

Regioverkehrsverbund Freiburg

Neuer Fahrplan für Bus und Bahn im  
Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) 
Am 13. Dezember trat der Fahrplan für das Jahr 2021 im 
Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) in Kraft. Auch im 
Jahr 2021 bieten die Verkehrsunternehmen im RVF trotz 
Corona-Pandemie weiterhin das gewohnt umfangreiche 
Fahrplanangebot. Damit die Verkehrswende nicht ins Sto-
cken gerät, sorgen weitere Angebotsverbesserungen und 
-ausweitungen für einen starken ÖPNV.
Breisgau-S-Bahn 2020 - Elztalbahn
Bis voraussichtlich Mitte Juni besteht ein Schienenersatz-
verkehr (SEV) mit Bussen. Zwischen Freiburg und Denzlin-
gen stehen den Fahrgästen die Nahverkehrszüge der DB 
Regio sowie die stündlich verkehrende S-Bahn S2 der SWEG 
zur Verfügung. Ab dem 14.02.2021 sollen die Züge der S2 
zwischen Freiburg und Waldkirch verkehren. Der SEV wird 
entsprechend angepasst. Nach vollständiger Inbetriebnah-
me der dann modernisierten Elztalbahn im Juni 2021 wird 
der Halbstundentakt der S2, welcher bislang lediglich zwi-
schen Freiburg und Waldkirch bestand, bis Bleibach verlän-
gert.
S1 Breisgau-Ost-West
Nach den Anfangsschwierigkeiten entlang der Ost-West-
Verbindung S1 wurde das Fahrplankonzept überarbeitet 
und verspricht nun mehr Stabilität. Weiterhin besteht ein 
Halbstundentakt zwischen Kaiserstuhl und Freiburg Hbf 
sowie zwischen Freiburg Hbf und Schwarzwald. Stündlich 
verkehren die Züge durchgehend zwischen Kaiserstuhl und 
Schwarzwald über Freiburg. Von Montag bis Freitag wer-
den die sonst in Freiburg Hbf endenden Züge aus dem Kai-
serstuhl bis Kirchzarten verlängert. 
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Keine Änderungen im Regionalbusnetz 
Im Regionalbusverkehr bleibt das Netz weitgehend ohne 
Veränderungen, Fahrplanzeiten können sich jedoch än-
dern. Wo immer möglich werden Buslinien an die jeweili-
gen Zuganschlüsse angepasst. 
Stadt Freiburg – Ausbau VAG-Linie 4
Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 wird 
auch die Verlängerung der Stadtbahn Messe in Betrieb 
genommen. Die bislang an der Technischen Fakultät en-
dende Stadtbahnlinie 4 bindet künftig das neue SC-Stadi-
on an und endet gegenüber der Sick-Arena an der Messe 
Freiburg. Die dort entstandene Wendeschleife bietet einen 
Verknüpfungspunkt zwischen Stadtbahn und Stadt- und 
Regionalbus und dient als Umsteigemöglichkeit für Pend-
lerinnen und Pendler ins Industriegebiet Nord
Telefonische Fahrplanauskunft: Neue Nummer
Die bisherige telefonische Fahrplanauskunft unter der 
Nummer 01805 77 99 66 wird zum Ende des Jahres einge-
stellt. Bereits zum 1. Dezember 2020 steht für RVF-Kundin-
nen und Kunden die neue regionale Fahrplanauskunft des 
RVF unter der Telefonnummer 0761 207 28 28 zum deut-
schen Festnetztarif zur Verfügung.
Fahrpläne 2020/2021
Neu gedruckte Fahrpläne erhalten Fahrgäste ab sofort bei 
den Verkehrsunternehmen des RVF sowie den Kunden-
zentren der SBG und VAG. Der RVF und seine Verkehrsun-
ternehmen geben zahlreiche Fahrplankärtchen sowie Be-
reichsfahrpläne für den Hochschwarzwald, das Münstertal, 
den Kaiserstuhl, die Städte Müllheim und Neuenburg sowie 
die Rheinebene nördlich und südlich von Freiburg heraus.
Informationen zum Fahrplan stehen ebenso im Internet als 
aktuelle Online-Fahrplanauskunft unter www.rvf.de zur 
Verfügung. Dort finden sich in Kürze auch alle neuen Fahr-
pläne zum Download. Mobil können Fahrgäste ihre Ver-
bindungen über die RVF-App FahrPlan+ abrufen.
ÖPNV ist sicher – Maskenpflicht gilt weiterhin
Alle Verkehrsunternehmen haben auf die außergewöhnli-
che Pandemie-Situation reagiert und sorgen mit zusätzli-
chen Schutzmaßnahmen wie vermehrtem Durchlüften und 
konsequente Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge 
dafür, dass sich Fahrgäste auch weiterhin im ÖPNV sicher 
fühlen können. Zum eigenen Schutz und dem der anderen 
Fahrgäste sind alle Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV wei-
terhin verpflichtet, in den Fahrzeugen sowie an Haltestel-
len eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Naturparke Baden-Württembergs  
präsentieren ihre Zukunftsstrategie 2030
Am Donnerstag, 10.12.2020, überreichten die Naturpar-
ke Baden-Württembergs ihre Zukunftsstrategie 2030 an 
Landtagspräsidentin Muhterem Aras und Landwirtschafts-
minister Peter Hauk MdL. Die gemeinsam erarbeitete 
Zukunftsstrategie wurde stellvertretend durch Andreas 
Felchle, Vorsitzender des Naturparks Stromberg-Heuchel-
berg, und Roland Schöttle, Geschäftsführer des Naturparks 
Südschwarzwald, im baden-württembergischen Landtag 
präsentiert. Durch eine Vielzahl von Projekten und Kam-
pagnen gestalten die Naturparke die Zukunft gemeinsam, 
regional und nachhaltig. Sie sind damit ein wichtiges Rück-
grat für die Entwicklung des ländlichen Raumes.
Die Zukunftsstrategie 2030 macht deutlich, wie sich die 
Naturparke als Modellregionen nachhaltiger Entwicklung 
aufstellen, um zukunftsfähige und gesellschaftsrelevante 
Projekte umzusetzen. Seit über 15 Jahren machen sich die 
baden-württembergischen Naturparke in ihrer Arbeitsge-
meinschaft auf politischer und öffentlicher Ebene stark. 
Gemeinsames Ziel der sieben Großschutzgebiete im Süd-
westen ist hierbei die nachhaltige Regionalentwicklung. 

Die neue Zukunftsstrategie 2030 basiert auf den Naturpark-
Plänen der sieben Naturparke. Diese sind in Beteiligungs-
prozessen erarbeitet worden und spiegeln die individuel-
len Bedarfe der einzelnen Regionen Baden-Württembergs 
im Hinblick auf eine nachhaltige Regionalentwicklung. Das 
Strategiepapier wird nun von den Naturparken genutzt, 
um Anforderungen für die gemeinsame zukünftige Aus-
richtung abzuleiten und durch die Auswahl ihrer Projekte 
zur Umsetzung der Strategieziele in Baden-Württemberg 
bis 2030 beizutragen. 
Die Zukunftsstrategie 2030 und weitere Informationen 
zur AG Naturparke Baden-Württembergs sind unter na-
turparke-bw.de abrufbar. Die Zukunftsstrategie ist in einer 
Kurz- und Langfassung vorhanden und kann außerdem bei 
der Koordination der AG Naturparke Baden-Württemberg 
sowie in allen sieben Naturpark-Geschäftsstellen bestellt 
werden.

Die sieben Naturparke in Baden-Württemberg 
Naturparke Baden-Württemberg: naturparke-bw.de
Naturpark Neckartal-Odenwald: 
www.naturpark-neckartal-odenwald.de
Naturpark Stromberg-Heuchelberg: 
www.naturpark-stromberg-heuchelberg.de
Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald: 
www.naturpark-sfw.de
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord: 
www.naturparkschwarzwald.de
Naturpark Südschwarzwald: 
www.naturpark-suedschwarzwald.de
Naturpark Obere Donau: www.naturpark-obere-donau.de
Naturpark Schönbuch: www.naturpark-schoenbuch.de

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst im Landkreis Emmendingen

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
116 117 (Anruf ist kostenlos)
Freiburg (allgemeiner Notfalldienst), Allgemeine Not-
fallpraxis Freiburg, Universitätsklinikum Freiburg, 
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg im Breisgau,
Mo., Di., Do. von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
Mi., Fr. von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Freiburg am St. Josefskrankenhaus,
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg im Breisgau
Mo. bis Do. von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Fr. von 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von  08:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Von 22:30 Uhr bis 08:00 Uhr erfolgt die Notfallbehand-
lung durch das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 
des Universitätsklinikums, Mathildenstraße 1 (Anfahrt 
über Heiliggeiststraße 1) in 79106 Freiburg im Breisgau.

Augen-Notfallpraxis an der Universitätsaugenklinik 
Freiburg,
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg im Breisgau,
Mo., Di., Do. von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Mi. von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Fr. von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Emmendingen, 
Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen, Öffnungszeiten 
der Notfallpraxis (vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Mo., Di. und Do. von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Mi. und Fr. von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr



MITTEILUNGSBLATTMittwoch, 16. Dezember 2020 7Nr. 51

Apotheken-Notdienst
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr des folgen-
den Tages:
Mi., 16.12.  Rathaus-Apotheke, Elzach
           Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
           Central-Apotheke, Emmendingen
           Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
Do., 17.12  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
           Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
           Schwarzwald-Apotheke, Elzach
           Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Fr., 18.12.  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
           Marktplatz 9, Tel. 07641 8763
Sa., 19.12.  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
           Marktplatz 9, Tel. 07641 8763
So., 20.12.  Kandel-Apotheke, Waldkirch
           Fabrik Sonntag 5a, Tel. 07681 4925250
           Breisgau-Apotheke, Teningen
           Alemannenstr. 2a, Tel. 07641 8460
Mo., 21.12.  Neue Apotheke, Emmendingen
           Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9332221
           Glotter-Apotheke, Glottertal
           Talstr. 70a, Tel. 07684 1355
Di., 22.12.  Severin-Apotheke, Denzlingen
           Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
           Aesculap-Apotheke, Köndringen
           Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300

Pflegedienste
Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal e.V.
Schwimmbadstraße 11, 79215 Elzach, 
Telefon 07682 909040,
Fax 07682 909041
Dorfhelferin, Einsatzleitung
Christine Schwendemann-Brugger, Telefon 07682 920202
Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook
Spitzenbacher Straße 16, 79297 Winden im Elztal
Telefon 07682 921537, Fax 07682 921538
Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung 
Telefon 07641 451-3091, -3095, -3025, 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de.
Außensprechstunde in Waldkirch
Marktplatz 1-5, Generationenbüro, 
montags 12:00 bis 16:00 Uhr,
Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen, 
Telefon 07641 9671590, www.herbstzeit-bwf.de

Sprechstunde des Caritas-Sozialdienstes
Caritas-Sozialdienst – Allgemeine Sozial- und Lebensbe-
ratung
Dipl.-Soz.-Päd. Frau Drechsel, Telefon 07642 9214123
Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen, 
Telefon  07641 9185-13 (Frau Homburger) und 
   07641 9185-16 (Frau Funk)
Außensprechstunde dienstags zwischen 10:00 Uhr und 
13:00 Uhr (nach Vereinbarung) im evang. Gemeindezen-
trum Herbolzheim, Hansjakobstr. 8
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Men-
schen mit Behinderung (EUTB)
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen, 
Telefon  07641 93341-203 (Frau Heiß), 
   07641/93341-214 (Frau Meier-La Capra); 
Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren. 
EUTB Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen; 
Telefon:  07641 9185-13 (Frau Hensel), 
    07641 9185-16 (Frau Funk); 
Außensprechstunde in Herbolzheim dienstagvormittags. 
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen, 
Telefon 07641 96212-65 (Frau Thiemannl); 
Außensprechstunde donnerstagnachmittags in Elzach, 
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

Kreisseniorenrat des Landkreises Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Fachstelle Sucht
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstraße 8, Waldkirch, Telefon 07681 24623
Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 17:00 Uhr,
 E-Mail fs-emmendingen@bw-lv.de
Emma, Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstraße 1, Waldkirch, Telefon 07681 3891

Krebsinformationsdienst
Telefon 0800 420 3040, kostenfrei, 
täglich 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de;
Internet: www.krebsinformationsdienst.de

Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"
Rufnummer 08000 116 016 oder www.hilfetelefon.de.

Notruf-Fax der Integrierten Leitstelle direkt über 
112 erreichbar
Wer einen Notruf per Fax absetzen will, kann dies nun 
über die Notrufnummer 112 tun. Den Vordruck kann 
man über die Homepage des DRK-Kreisverbandes Em-
mendingen unter www.drk-emmendingen.de, Rubrik 
Rettungsdienst, Integrierte Leitstelle, herunterladen.

Tierärztlicher Notdienst

Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar ist, ver-
sieht den tierärztlichen Notdienst für Kleintiere an die-
sem Wochenende: 

Samstag/Sonntag, 19.12./20.12.2020
Tierarztpraxis Simone Leenen, Sexau
Am Schloßberg 8, Tel. 07641 9542097
Drs. Rudloff, Elzach
Brandstr. 10, Tel. 07682 290
Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonntag in der 
Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr versehen.

Nikolaus besucht auch in diesem Jahr die Hörnlebergschule

Dieses Jahr ist alles etwas anders – so auch der traditionelle 
Nikolausbesuch an der Hörnlebergschule. Alle Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 1-4 begrüßten den Nikolaus in 
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ihrem Klassenzimmer mit einem Gedicht oder einem klei-
nen Vortrag. Selbst das traditionelle Lied „Lasst uns froh 
und munter sein“ wurde von den Viertklässlern zu einem 
pandemiekonformen Rap umfunktioniert. Die Narrenzunft 
der Niederwindemer Schindlejokel e.V. spendete auch in 
diesem Jahr für alle Kinder einen Weckmann.

St. Stephan, Oberwinden
4. Adventssonntag, 20. Dezember
10:00 Uhr  Eucharistiefeier
Montag, 21. Dezember
19:00 Uhr  Bußfeier

Pfarrbüro Oberwinden und Elzach geschlossen
Die Pfarrbüros Oberwinden und Elzach sind von Donners-
tag, 24. Dezember 2020 bis einschließlich Mittwoch, 6. Ja-
nuar 2021 geschlossen. Wir bitten um Beachtung.
Wir wünschen Ihnen allen frohe und gesegnete Festtage.

AKTUELLES FÜR UNSERE GEMEINDEN, 
Liebe Leserin, liebe Leser,
„Fürchtet euch nicht!“ Diese Botschaft Gottes bringen die 
Engel zu Weihnachten. Ich nehme diese Ansage Gottes in 
den unsicheren Zeiten begierig auf! So vieles ist unter den 
Vorbehalt gestellt: „wenn wir können/ wenn es zu verant-
worten ist“. 
Seit biblischer Zeit verabreden sich Menschen mit dem Vor-
behalt „So Gott will und wir leben!“ Dass wir unser Leben 
und Zusammenleben im privaten und öffentlichen und im 
internationalen Bezug gestalten können, ist nicht selbst-
verständlich! Darum tut mir die weihnachtliche Botschaft 
so wohl: „Fürchtet euch nicht. Denn euch ist der Heiland 
geboren!“ Heil kann unser Leben werden mit Gottes Se-
gen!
Darum: Gesegnete und Weihnacht und ein zuversichtliches 
neues Jahr!
Ihre Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner

Gottesdienste in Christuskirche, Oberprechtal und Johan-
neskirche, Elzach:
Herzlich willkommen zu den öffentlichen Gottesdiensten 
in unseren beiden Kirchen. 

Die nächsten Gottesdiensttermine: 
3. Advent, Sonntag, 13. Dezember
 9:30 Uhr   Elzach, 
10:30 Uhr  Oberprechtal
4. Advent, Sonntag, 20. Dezember
  9:30 Uhr  Oberprechtal, 
10:30 Uhr  Elzach
Heiligabend, 24. Dezember - beides nur mit telefonischer 
Anmeldung
15:00 und 16:30 Uhr  Elzach, 
18:00 und 19:30 Uhr  Oberprechtal
1. Christtag, 25. Dezember 
 9:30 Uhr   Oberprechtal
2. Christtag, 26. Dezember
 9:30 Uhr   Elzach
Altjahresabend, 31. Dezember
16:00 Uhr  Elzach
Sonntag, 10. Januar 
 9:30 Uhr   Oberprechtal, 
10:30 Uhr  Elzach
Sonntag, 24. Januar
 9:30 Uhr   Oberprechtal, 
10:30 Uhr  Elzach
Mitmachaktion in Elzach Johanneskirche: „Ein besonderer 
Weihnachtsbaum entsteht…“ Schmücken und dekorieren 
Sie den „Baum“ mit Ihren persönlichen Dingen zur Freude 
aller Betrachtenden.
„Weihnachten Zuhause“ – Zwei Angebote haben wir für 
Sie: 
-   eine Gruppe hat einen schönen eigenen Vorschlag erar-

beitet. 
-   Außerdem gibt es ein ökumenisches Angebot der Lan-

deskirche und Erzdiözese. 
Sie finden beides in diesen Tagen in Ihrem Briefkasten oder 
auf unserer Homepage.

„WEIHNACHTSWEG“ 
Begegnen Sie der Weihnachtsgeschichte in acht Szenen 
auf Ihrem Spaziergang (nach dem 4. Advent): 
-  an den Fenstern der Grundschule Oberprechtal, Kurpark
-   an den Fenstern des Pfarrbüros Elzach, Zollstockstr.6/ 

Brandstraße
Aufgrund der Hygienebedingungen werden bei allen Got-
tesdiensten die Personendaten erfasst. Wir drucken hier 
ein Exemplar dieser Teilnahmebescheinigung ab. Oder ho-
len Sie sich ein Exemplar in den Kirchen. Es erleichtert den 
Beginn der Gottesdienste, wenn Sie die Teilnahmebeschei-
nigung schon ausgefüllt mitbringen. 
Sie finden den Vordruck auch auf der Homepage.
So erreichen Sie Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner,Telefon 
07682 8281, barbara.mueller-gaertner@kbz.ekiba.de
Pfarrbüro: Zollstockstr. 6, 79215 Elzach, 
dienstags  10:30 bis 12:00 Uhr, 
donnerstags  15:00 bis 16:30 Uhr 
E-Mail:   Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de; 
Pfarrhaus:  Triberger Str. 4, 79215 Elzach-Oberprechtal;
Homepage:  www.eki-elzach-oberprechtal.de
Homepage des Kirchenbezirks Emmendingen 
www.kirchenbezirk-em.deoder der Badischen Landeskir-
che www.ekiba.de
Sie finden dort weitere Informationen und Angebote.

Jahreshauptversammlung 2021
Am Freitag, 15. Januar 2021, 20:00 Uhr, findet in der Fest-
halle Niederwinden, die Jahreshauptversammlung des För-
dervereins Musikverein Niederwinden e.V. statt.

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Winden im Elztal
Bahnhofstraße 1, 79297 Winden im Elztal
Druck und Verlag: 
NUSSBAUM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstraße 
70, 78628 Rottweil, Telefon 0741 5340-0, Fax 07033 3204928,  
www.nussbaum-medien.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen  
Verlautbarungen und Mitteilungen: 
Bürgermeister Klaus Hämmerle oder sein Vertreter im Amt
Für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: 
Klaus Nussbaum

Es gilt die jeweils aktuelle Anzeigen-Preisliste. 
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Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
Tagesordnung:
 1.  Begrüßung durch den Vorstand
 2.  Bericht des Vorstandes
 3.  Bericht des Kassierers
 4.  Bericht der Kassenprüfer
 5.  Entlastung des Kassierers
 6.  Entlastung der Vorstandschaft
 7.  Bildung eines Wahlausschusses
 8.  Neuwahlen
 9.  Verschiedenes, Wünsche und Anträgen
Änderungen und Anträge zur Tagesordnung müssen recht-
zeitig vor der Versammlung eingereicht werden.
Aufgrund der aktuellen Coronaverordnung sind zu dieser 
Jahreshauptversammlung nur die Mitglieder, ein Vertreter 
der Gemeinde und die Presse eingeladen. 
Wir bitten um Verständnis

Es gelten die aktuellen Corona-Hygienevorschriften und es 
ist Mundschutzpfl icht während der gesamten Versamm-
lung.
Eingang über den Bühneneingang und Ausgang über das 
Foyer.
Bitte Abstand halten!
Der Vorstand

Jahreshauptversammlung 2021
Am Freitag, 15. Januar 2021, 20:30 Uhr, fi ndet in der Fest-
halle Niederwinden, die Jahreshauptversammlung des Mu-
sikvereines Niederwinden e.V. statt.
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
1.  Begrüßung durch den Vorstandssprecher
2.  Bericht des Vorstands der Geschäftsführung
3.  Bericht des Vorstands für Finanzen
4.  Bericht der Kassenprüfung
5.  Entlastung des Vorstands für Finanzen
6.  Bericht des Vorstandssprechers
7.  Bericht des Dirigenten
   -  Worte der Gäste
8.  Entlastung des gesamten Vorstandes
9.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Änderungen und Anträge zur Tagesordnung müssen recht-
zeitig vor der Versammlung beim Vorsitzenden Jochen 
Schmieder eingereicht werden.
Auf Grund der aktuellen Coronaverordnung sind zu dieser 
Jahreshauptversammlung nur die aktiven Mitglieder, Eh-
renmitglieder des Musikverein Niederwinden, ein Vertreter 
der Gemeinde und Presse eingeladen worden.
Wir bitten um Verständnis.

Es gelten die aktuellen Corona-Hygienevorschriften und es 
ist Mundschutzpfl icht während der gesamten Versamm-
lung.
Eingang über den Bühneneingang und Ausgang über das 
Foyer.
Bitte Abstand halten!
Der Vorstand

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Köstlicher Start ins neue Jahr

Silvester-Muffins
Zur Begrüßung des neuen Jahres dürfen diese Silvester-Muf-
fins auf keinen Fall fehlen! Wir starten mit Schokolade und 
Zitrone ins neue Jahr.
Zubereitungszeit: 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Kcal: 438, KJ: 1841, E: 4 g, F: 22 g, KH: 56 g
Koch/Köchin: Stefanie Biedermann

Einkaufsliste:

Für die Schokoladen-Mu�  ns
• 180 g Weizenmehl (Type 405)
• 20 g Kakaopulver
• 1 Pck. Backpulver
• 4 Eier (Größe M)
• 50 ml Milch
• 150 ml P� anzenöl
• 1 TL Vanillezucker
• 140 g Zucker

Für das Zitronen-Frosting
• 100 g Butter
• 300 g Puderzucker
• 1 EL Milch
• 0,5 TL Vanille-Aroma
• 3 EL Zitronensaft
• 0,5 TL Bio-Zitronenabrieb

Für die Dekoration
• 100 g Fondant, weiß
• 12 kleine, runde Schokoladenkekse
• etwas Wasser
• Lebensmittelmarker, schwarz
• einige Konfetti-Streusel

Außerdem
• Mu�  n-Backblech
• Mu�  n-Papierförmchen

Zubereitung:
Hinweis: für 12 Stück
1. Für die Schokoladen-Mu�  ns den Backofen auf 190° C Ober- 

und Unterhitze vorheizen. Mu�  n-Backblech mit Mu�  n-Pa-
pierförmchen auslegen.

2. In einer Rührschüssel Weizenmehl, Kakaopulver, Backpulver, 
Eier, Milch, P� anzenöl, Vanillezucker und Zucker zu einem 
Teig verrühren. Den Teig gleichmäßig in die vorbereiteten 
Mu�  n-Backformen füllen und im Backofen ca. 20 Minuten 
backen. Danach die Mu�  ns auskühlen lassen.

3. Für das Zitronen-Frosting in einer Schüssel zimmerwarme 
Butter mit Puderzucker cremig rühren. Milch, Vanille-Aroma, 
Zitronensaft und -abrieb unter die cremige Butter rühren. Das 
Zitronen-Frosting mit einem Spritzbeutel mit Stern-Spritztül-
le gleichmäßig auf die ausgekühlten Mu�  ns spritzen.

4. Für die Dekoration Fondant ausrollen, 12 Kreise ausstechen, 
etwas kleiner als der Schokoladenkeks. Die Fondant-Kreise 
jeweils mit etwas Wasser auf den Schokoladenkeksen befes-
tigen. Mit dem Lebensmittelmarker das Zi� ernblatt einer Uhr 
auf den weißen Fondant malen, den verzierten Schokoladen-
keks auf das Zitronen-Frosting setzen und die Silvester-Muf-
� ns mit Konfetti-Streusel bestreuen.

Quelle: Ka� ee oder Tee, Mo. – Fr. 16.05 – 18.00 Uhr im SWR
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